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Corona-Vereinsinfo 

 

Liebe Mitglieder und liebe Eltern von Mitgliedern, 

 

die Corona-Beschränkungen verlangen uns allen eine Menge ab. Unterschiedliche Regelungen der 

einzelnen Fachverbände erleichtern die Situation leider auch nicht. Einige unserer Angebote konnten 

im Outdoorbereich wieder begonnen werden, worüber wir uns sehr freuen. Bzgl. der Nutzung der 

Turn- und Sporthalle gestaltete sich die Situation mit der Gemeinde etwas schwieriger. Es macht dort 

keinen Sinn, dass jeder der Nutzer ein eigenes Hygienekonzept entwickelt. Lediglich die 

sportartspezifischen Ergänzungen sollten von jedem Nutzer selbst ergänzt werden. Die Aufstellung 

des Grundkonzepts, dass die Gemeinde als Betreiber der Turn- und Sporthalle aufstellen sollte 

(Laufwege, Reinigung, Lüftung etc.) konnte heute nach mehrmaliger Nachfrage endlich angestoßen 

werden. Wir werden der Gemeinde unsere sportartspezifischen Ergänzungen mitteilen, sodass diese 

berücksichtigt werden können. Sobald das Konzept steht, werden wir es den Trainern zur Verfügung 

stellen. Anschließend legen die Trainer fest, wann sie verantworten können, mit ihrem Angebot wieder 

zu starten. 

  

Bzgl. der Nachfrage nach Beitragsrückerstattungen für nicht erbrachte Leistungen, möchten wir gerne 

den Landessportverband zu dieser Thematik zitieren: 

 

„Grundsätzlich wird der Vereinsbeitrag unabhängig davon fällig, ob ein Mitglied das Sportangebot 

eines Vereins tatsächlich in Anspruch nimmt. Mitgliedsbeiträge sind vielmehr Beiträge, die auf Grund 

der Satzung von Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglied erhoben werden. Mit dem 

Mitgliedsbeitrag werden die laufenden Kosten eines Vereins gedeckt (fallen i.d.R. auch bei Stillstand 

an). Dieser ist meist eh schon knapp kalkuliert. Daher wird es ganz überwiegend als nicht 

gerechtfertigt angesehen, wenn ein Mitglied für einen zeitlich begrenzten Zeitraum, in dem die 

Leistungen des Vereins entfallen, den Mitgliedsbeitrag mindert oder eine außergewöhnliche 

Kündigung vollzieht. 

Viele Vereine sehen es aber aktuell als nicht gerechtfertigt an, die Beiträge einzuziehen, da der Verein 

aufgrund der Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeitweise überhaupt kein 

Sportprogramm anbietet und möchten daher auf die Beitragserhebung zeitweise verzichten. 

Vor dem Hintergrund der Gemeinnützigkeit und der steuerlichen Regelungen hierzu ist das nicht ganz 

unproblematisch: Der Verzicht auf Beiträge, ohne dass dies in den Satzungsbestimmungen oder 

Beitragsordnungen geregelt ist, kann schädlich für die Gemeinnützigkeit sein. Möglicherweise macht 

sich ein Vereinsvorstand, der ohne satzungsmäßige Grundlage, ohne Regelung in der Beitragsordnung 

und ohne Beschluss der Mitgliederversammlung Beiträge bei einzelnen oder auch pauschal bei allen 

Mitgliedern nicht einzieht, sogar gegenüber dem Verein schadensersatzpflichtig.“ 

 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung wird am 18.09.2020 um 20 Uhr in der Turnhalle der 

Grundschule Rickling nachgeholt. Die Jugendversammlung findet vorab um 18:30 Uhr in den selben 

Räumen statt. Wir bitten um rege Teilnahme! Unter anderem ist die Position des stellvertretenden 

Vorsitzenden/der stellvertretenden Vorsitzenden neu zu besetzen. Dies bietet euch die Chance aktiv an 

der Vereinsführung mitzuwirken und eure Ideen in die Vorstandsarbeit mit einzubringen. Wir bitten 

euch beim Betreten und Verlassen der Versammlung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die 

Tagesordnung findet ihr an den bekannten Aushangstellen und auf unserer Homepage. 

 

Für den Vorstand 

 

 

Arne Jantzen 


